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Kreis Lippe 
 
131 Genehmigung nach § 68 Absatz 2 Wasser-

haushaltsgesetz zur Herstellung eines Strahl-
ursprungs in der Werre im Ortsteil Remmig-
hausen der Stadt Detmold 

 hier: Notwendigkeit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung; Standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalls nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
24.2.2010 (BGBl. I S. 94) in der zzt. gültigen 
Fassung 

 
Die Stadt Detmold, hat gemäß des § 68 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der zzt. gülti-
gen Fassung in Verbindung mit dem § 100 des Wasserge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-
gesetz - LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 926) in 
der zzt. gültigen Fassung die Genehmigung für folgendes 
Vorhaben beantragt: 
 
Wasserrechtliche Genehmigung für die Umgestaltung 

der Werre – Strahlursprung Remmighausen – in 
der Gemarkung Remmighausen, Flur 1, Flurstück 939 

der Stadt Detmold 
 
Die beantragte Genehmigung umfasst die naturnahe Her-
stellung und Neuprofilierung der Werre in der Gemarkung 
Remmighausen, Flur 1, Flurstück 939 der Stadt Detmold 
auf einer Gesamtlänge von ca. 510 m. Durch die Ausbau-
maßnahme wird für die Werre in diesem Bereich ein mä-
andrierender Verlauf geschaffen. Zusätzlich werden Se-
kundärauenbereiche geschaffen welche als natürliche 
Überschwemmungsgebiete fungieren. Bei den dafür erfor-
derlichen Arbeiten werden ca. 16.500 m³ Boden ausgeho-
ben. Zusätzlich werden Strukturelemente zur Schaffung 
von Ruhezonen im Gewässer eingebracht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 
3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der zzt. gültigen 
Fassung – nach Anlage 1 Nr. 13.18.2 - einer standortbezo-
genen Vorprüfung des Einzelfalls unterzogen wurde. Nach 
Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund über-
schlägiger Prüfung sind erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Auf die 
Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie wird daher 
verzichtet. 
 
Diese Entscheidung wird gemäß § 3a UVPG hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 17.03.2015 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Fachbereich 4 Umwelt und Energie 
Untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
gez. Lockstedt 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
 
 
 

 
132 Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 26.03.2015 
des Landrates des Kreises Lippe über die Änderung eines 
Familiennamens. 
 
Empfänger: Herr 
  Baba Mbowe 
  Gambia 
   
Der genaue derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist 
unbekannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 399 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Bestvater 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
 
 
 
133 Öffentliche Bekanntmachung des Termins der 

Bürgermeisterwahl 2015  in der Gemeinde Kal-
letal 

 
Nach § 46b i.V.m. § 14 Abs. 1 Kommunalwahlgesetzes –
KWahlG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30.06.1998 (GV NRW. 1998 S. 454, 509 und 1999 S. 70) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. 
S. 564) und Art. 5 § 1 Abs. 4 des Gesetzes zur Stärkung 
der kommunalen Demokratie vom 09.04.2013 (GV.NRW. 
S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 
(GV. NRW. S. 564)  
wird bekannt gegeben, dass der Termin für die Bürger-
meisterwahl 2015 in der Gemeinde Kalletal auf den  
 

13.09.2015 
 
festgesetzt worden ist. 
 
Detmold, den 26.03.2015 
 
Kreis Lippe Der Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
 
Heuwinkel 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Stadt Barntrup 
 
134 Bekanntmachung des Gesamtabschlusses der 

Stadt Barntrup zum 31.12.2011 
 
I. Gesamtabschluss 2011 der Stadt Barntrup und die 
Entlastung des Bürgermeisters 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
12.12.2014 gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 und 4 i.V.m. § 96 
Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666) in 
der zurzeit geltenden Fassung den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss geprüften Gesamtabschluss sowie den 
Gesamtlagebericht zum 31.12.2011 festgestellt und dem 
Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Gesamtbilanz zum 
31.12.2011 sowie die Gesamtergebnisrechnung 2011 sind 
nachstehend abgedruckt: 
 
Gesamtbilanz zum 31.12.2011 
AKTIVA 
A. Anlagevermögen 
 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    30.224,00 
II. Sachanlagen 
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
 Rechte 
a) Grünflächen                   2.073.036,00 
b) Ackerland                   1.972.651,00 
c) Wald, Forsten                   4.364.146,13 
d)  sonstige unbebaute Grundstücke    1.234.657,00 
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte mit 
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen       500.864,00 
b) Schulen                  11.623.479,73 
c) Wohnbauten                      565.019,00 
d) sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- 
 gebäuden      5.621.377,00 
3. Infrastrukturvermögen 
a) Grund und Boden  
 Infrastrukturvermögen                        4.184.974,00 
b) Brücken und Tunnel          75.978,00 
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseiti- 

gungsanlagen                19.764.643,14  
d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 
 Verkehrslenkungsanlagen                16.499.237,16 
e) sonstige Bauten  
 Infrastrukturvermögen                        2.025.989,00 
4. Bauten auf fremden  
 Grund und Boden                                   23.205,00  
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 21,00 
6. Maschinen und technische Anlagen, 
 Fahrzeuge                      689.012,00 
7. Betriebs- und  
 Geschäftsausstattung                           936.908,00 
8. Geleistete Anzahlungen,  
 Anlagen im Bau                                    750.881,97 
III. Finanzanlagen 
1. Anteile an verbundenen  
 Unternehmen                                                   0,00 
2. assoziierte Unternehmen                  0,00 
3. übrige Beteiligungen                  3,00 
4. Sondervermögen                                0,00 
5. Wertpapiere des  
 Anlagevermögens                                   30.925,75 
6. Ausleihungen 
a) an Sondervermögen     0,00 
 

 
b)  sonstige Ausleihungen        122.835,94 
 
B. Umlaufvermögen 
 
I. Vorräte 
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe        760.918,88 
II.  Forderungen und sonstige  
 Vermögensgegenstände 
1. Forderungen                       550.793,43 
2. sonstige Vermögensgegenstände        128.004,61  
III.  Liquide Mittel                   2.983.290,96 
 
C.  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten    39.255,83 
 
SUMME AKTIVA                 77.556.693,52  
 
PASSIVA    
 
A. Eigenkapital 
 
I. Allgemeine Rücklage   20.403.344,44 
II. Ausgleichsrücklage        587.046,40 
III.  Ergebnisvorträge           44.613,37 
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   - 144.700,20 
V.  Ausgleichsposten für Anteile anderer 
 Gesellschafter                   1.813.981,53 
 
B. Sonderposten 
 
I.  für Zuwendungen                 24.779.227,03 
II. für Beiträge                   9.177.145,00 
III. für den Gebührenausgleich          89.504,41 
IV. sonstige Sonderposten                       32.204,00 
 
C.  Rückstellungen 
 
I. Pensionsrückstellungen                  3.359.162,00 
II. Rückstellungen für  
 Deponien u. Altlasten                              78.150,90 
III. Instandhaltungsrückstellungen       668.000,00 
IV. Steuerrückstellungen                         1.893,00 
V. Sonstige Rückstellungen                     554.673,87 
 
D. Verbindlichkeiten 
 
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für 

Investitionen                 12.637.313,66 
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  

Leistungen                      207.081,97 
III. sonstige Verbindlichkeiten                  2.277.280,11 
 
E.  Passive  
 Rechnungsabgrenzungsposten             90.772,03 
 
SUMME PASSIVA   77.556.693,52 
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                       Gesamtergebnisrechnung 2010 
 

Ertrags-/Aufwandsarten in € 

+ Steuern und ähnliche Abgaben       11.700.674,23 
+ Zuwendungen und allgemeine Umla-
gen          

2.566.256,68 

+ Sonstige Transfererträge 0,00 

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgel-
te 

3.289.883,69 

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 931.748,99 
+ Kostenerstattungen und Kostenumla-
gen                

271.340,52 

+ Sonstige ordentliche Erträge 623.727,84 

+ Aktivierte Eigenleistungen 42.050,30 

+/- Bestandsveränderungen                 0,00 

= Ordentliche Gesamterträge 19.425.682,25 

- Personalaufwendungen 3.084.570,41 

- Versorgungsaufwendungen 163.861,48 
- Aufwendungen für Sach- und Dienst- 
  leistungen 

3.312.766,90 

- Bilanzielle Abschreibungen 2.965.100,70 

- Transferaufwendungen 8.670.998,00 

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 992.749,12 

= Ordentliche Gesamtaufwendungen 19.190.046,61 

= Ordentliches Gesamtergebnis 235.635,64 

+ Finanzerträge 258.778,34 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-
dungen 

599.953,27 

= Gesamtfinanzergebnis - 105.539,29 
+ Andren Gesellschaftern zuzurech-

nendes   Ergebnis 
-39.160,91 

= Gesamtjahresergebnis - 144.700,20 

 
II. Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2011  
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2011 der Stadt Barntrup 
wird hiermit gem. § 116 Abs. 1 Satz 3 und 4 i.V.m. § 96 
Abs. 2 Satz 2 GO N RW öffentlich bekannt gemacht. 
 
III. Erfüllung der Anzeigepflicht   
Der Gesamtabschluss 2011 der Stadt Barntrup ist gem.      
§ 116 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 96 Abs. 2 Satz 1 GO NRW 
dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde mit Schreiben vom 27.03.2015 angezeigt 
worden.  
 
IV. Möglichkeit der Einsichtnahme    
Der Gesamtabschluss 2011 der Stadt Barntrup liegt gem.   
§ 116 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ab 
sofort bis zur Feststellung des folgenden Gesamtabschlus-
ses zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Barntrup, Mit-
telstraße 38, 32683 Barntrup, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (montags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und 
von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr,  dienstags – donnerstags von 
7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 15.30 Uhr, frei-
tags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) öffentlich aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dem Gesamtabschluss beigefügt ist der Beteiligungsbe-
richt der Stadt Barntrup zum 31.12.2011. Der Beteiligungs-
bericht liegt ebenfalls zu den vorgenannten Zeiten im Rat-
haus der Stadt Barntrup, Mittelstraße 38, Finanzabteilung, 
Zimmer 13, zur Einsichtnahme gemäß § 117 Abs. 2 GO 
NRW aus. 
 
Barntrup, den 27.03.2015 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Stadt Blomberg 
 
135 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 
Blomberg vom 26.03.2015 

 
Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GVBl. NRW S. 516) und der §§ 25 ff. des 
Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) vom 13. Mai 
1980 (GVBl. NRW S. 528), jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung, wird auf Grund des Ratsbeschlusses vom 
25.03.2015 für die Stadt Blomberg verordnet:  
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen in der Kernstadt Blomberg dürfen im Jahr 
2015  
 

• am 17. Mai aus Anlass des Blumen- und Bauern-
marktes  

• am 18. Oktober aus Anlass des Kartoffelfestes  
 

 
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der zuge-
lassenen Geschäftszeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des Gesetzes 
über den Ladenschluss mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
dert Euro geahndet werden.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises Lippe 
und seiner Städte und Gemeinden) in Kraft.  
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de / Verwaltung / öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 26.03.2015 
 
Stadt Blomberg als örtliche Ordnungsbehörde  
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Stadt Detmold 
 
136 Inkrafttreten der Flächennutzungsplanände-

rung 
 
Nr. 11 „Fußballgolfanlage Hohenloh“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: nördlich der Volkwinstraße 

und südlich der Start- und 
Landebahn des Flugplatzes 

 
Die o. g. Flächennutzungsplanänderung ist von der Be-
zirksregierung in Detmold mit Verfügung vom 10.03.2015  
- AZ.: 35.21.10-505/D.254 - gemäß § 6 Baugesetzbuch ge-
nehmigt worden. 
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich.  
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches wird die vorstehende 
Erteilung der Genehmigung hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplanänderung  
 
Nr. 11 „Fußballgolfanlage Hohenloh“ 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Änderungsgebiet: nördlich der Volkwinstraße 

und südlich der Start- und 
Landebahn des Flugplatzes 

 
wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 Abs. 

1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen Verlet-
zungen von Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Baugesetz-
buches beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Eine Verletzung von Verfahrens- u. Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen GO NW beim Zustandekommen dieser Flä-
chennutzungsplanänderung kann gem. § 7 Abs. 6 
GO NW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Flächen-

nutzungsplanänderungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold,  
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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137 Inkrafttreten der Flächennutzungsplanände-

rung 
 
Nr. 13 „Gewerbliche Bauflächen Peterskamp“ 
Ortsteil:  Nienhagen, Niewald, Jerxen-

Orbke 
Änderungsgebiet: Zwischen Lagesche Straße 

und Oetternbach sowie zwi-
schen dem Wirtschaftsweg 
Heide und Balbrede 

 
Die o. g. Flächennutzungsplanänderung ist von der Be-
zirksregierung in Detmold mit Verfügung vom 27.02.2015  
- AZ.: 35.21.10-505/D.255 - gemäß § 6 Baugesetzbuch ge-
nehmigt worden. 
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich.  
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 des Baugesetzbuches wird die vorstehende 
Erteilung der Genehmigung hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplanänderung  
 
Nr. 13 „Gewerbliche Bauflächen Peterskamp“ 
Ortsteil:  Nienhagen, Niewald, Jerxen-

Orbke 
Änderungsgebiet: Zwischen Lagesche Straße 

und Oetternbach sowie zwi-
schen dem Wirtschaftsweg 
Heide und Balbrede 

 
wirksam. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 Abs. 

1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen Verlet-
zungen von Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Baugesetz-
buches beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Eine Verletzung von Verfahrens- u. Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen GO NW beim Zustandekommen dieser Flä-
chennutzungsplanänderung kann gem. § 7 Abs. 6 
GO NW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht ord-

nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Flächen-

nutzungsplanänderungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold,  
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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138 Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale 

auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt 
Detmold 

 
Nach § 27 Friedhofssatzung sind die Nutzungsberechtigten 
der Grabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt 
Detmold für die Erhaltung der Standsicherheit der Grabma-
le und sonstigen Grabanlagen auf ihren Grabstätten ver-
antwortlich. Die Grabnutzungsberechtigten werden hiermit 
aufgefordert, die Standsicherheit der Grabmale auf den 
Grabstätten, deren Nutzungsrechte sie besitzen, zu über-
prüfen und erforderliche Sicherungsarbeiten von einem für 
diese Arbeiten qualifizierten Fachbetrieb ausführen zu las-
sen. 
 
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, im Rahmen ihrer 
Verkehrssicherungspflicht für die städtischen Friedhöfe die 
auf den Grabstätten befindlichen Grabmale regelmäßig zu 
überprüfen. Werden bei der Überprüfung nicht standfeste 
Grabmale festgestellt, so hat die grabnutzungsberechtigte 
Person die Pflicht, nach Aufforderung durch die Friedhofs-
verwaltung unverzüglich für die Wiederherstellung der 
Standsicherheit zu sorgen. Bei Gefahr im Verzuge kann die 
Friedhofsverwaltung Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. 
Absperrung / Umlegen von Grabmalen). 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Nut-
zungsberechtigten für die Schäden haften, die infolge von 
Standunsicherheit ihrer Grabmale entstehen. 
 
Detmold, 30. März 2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Gemeinde Extertal 
 
139 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

für die Gemeinde Extertal; Frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit  gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung  hat in seiner Sitzung am  19.03.2015 den Beschluss 
gefasst, den Bürgermeister zu beauftragen, über den Ent-
wurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes das 
Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Den Beschluss zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes hat der Rat in seiner Sitzung am 16.10.2013 gefasst 
(Drucksache 2013/85 2. Ergänzung). Die Unterlagen ste-
hen der Öffentlichkeit im Ratsinformationssystem der Ge-
meinde Extertal im Internet zur Verfügung 
(www.extertal.de, Bürger/Info, Ratsarbeit, Sitzungen, Rat 
16.10.2013) 
  
Der Beschluss ist am 30.12.2013 im Kreisblatt – Amtsblatt 
des Kreises Lippe ortsüblich bekanntgemacht worden. Es 
wird ausdrücklich auf die hiermit verbundenen Rechtsfol-
gen hingewiesen. Die Unterlagen stehen der Öffentlichkeit 
auf den Internetseiten des Kreises Lippe (www.lippe.de, 
Eingabe Suchmaske „Kreisblatt“, Kreisblatt 2013, Ausgabe 
30.12.2013) zur Verfügung. 
 
Was ist ein Flächennutzungsplan?  
 
Der Flächennutzungsplan ist das wichtigste Instrument der 
städtebaulichen Planung der Gemeinde Extertal. Der Flä-
chennutzungsplan umfasst das gesamte Gemeindegebiet 
und stellt die angestrebte Art der Nutzung von Grundstü-
cken für einen langfristigen Zeitraum (in der Regel für 15 
Jahre) in generalisierter Form dar. Grundlagen sind die vo-
raussehbaren Bedürfnisse und die städtebaulichen Zielvor-
stellungen der Gemeinde Extertal. Der Plan konzentriert 
sich auf die Grundzüge der Planung und lässt damit Raum 
für deren Konkretisierung auf den nachgeordneten Pla-
nungsebenen, den aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickelnden Bebauungsplänen. 
 
 Die Gemeinde Extertal hat die Pflicht, den Flächennut-
zungsplan an die übergeordneten Ziele der Landesplanung 
und Raumordnung anzupassen. Nach dem Abschluss des 
Aufstellungsverfahrens erfolgt eine Rechtsprüfung und Ge-
nehmigung des Flächennutzungsplanes durch die Bezirks-
regierung Detmold. 
 
Was stellt der Flächennutzungsplan dar?  
Im Flächennutzungsplan wird  eine kartografische Plandar-
stellung des gesamten Gemeindegebietes mit den beste-
henden und für die Zukunft erwünschten Flächennutzun-
gen vorgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dargestellt werden im Flächennutzungsplan beispielswei-
se: 

• Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind, un-
tergliedert nach Nutzungsarten: 
Wohnbauflächen (W), gemischte Gebiete (M), 
gewerbliche Bauflächen (G), Sonderbauflächen 
(S) 

• Flächen für Versorgungsanlagen und Gemeinbe-
darfseinrichtungen  

• überörtliche Verkehrsflächen 
• Grünflächen   
• Wasserflächen  
• Landwirtschaftliche Flächen und Wald  
• Flächen für Nutzungsbeschränkungen  
• Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und 

zur Gewinnung von Bodenschätzen 
• Windenergievorrangflächen  im Sinne von Kon-

zentrationsflächen 
• Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur 

und Landschaft  
• Der Plan enthält zudem Hinweise, Kennzeichnun-

gen und nachrichtliche Übernahmen.  
Die Darstellung erfolgt durch Farben, Symbole und Schrift. 
 
Wer ist an der Aufstellung des FNP beteiligt?  
 
Das Baugesetzbuch gibt verbindlich vor, dass die Öffent-
lichkeit (Bürger) möglichst frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten ist. Ihnen ist 
Gelegenheit zu geben, sich zur Planung zu äußern und 
Änderungsvorschläge einzureichen. Die eingereichten Stel-
lungnahmen sind mit anderen Interessen abzuwägen.  
 
Das Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit bei der Auf-
stellung eines Flächennutzungsplanes wird über zwei „Stu-
fen“ vorgenommen:  
 
Stufe 1 - frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung   (§ 3 
Abs. 1 BauGB): 
  
Im Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, 
werden die Bürgerinnen und Bürgern über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, eventuelle Planungsalter-
nativen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung informiert. Hierzu findet in der Regel ein öffentlicher 
Unterrichtungstermin statt, in der die Planung (Vorentwurf) 
vorgestellt und erörtert wird. Die Planungsunterlagen wer-
den öffentlich ausgelegt und jedermann hat die Möglichkeit, 
Hinweise,  Anregungen oder Bedenken (zusammenfas-
send als „Stellungnahmen“ bezeichnet) vorzubringen, die 
dann für das weitere Planverfahren ausgewertet werden.  
 
Stufe 2 – förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung    (§ 3 
Abs. 2 BauGB): 
 
Im Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(Auslegung) wird der Entwurf des Flächennutzungsplanes 
einschließlich Begründung und Umweltbericht für die Dauer 
eines Monats öffentlich ausgelegt. Während der Ausle-
gungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. 
Diese werden in die abschließende Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der einbezogen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können unberücksichtigt bleiben.  
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Ergänzend zur Beteiligung der Öffentlichkeit sind Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange zur Abgabe von 
Stellungnahmen zur Planung aufzufordern.  
 
Planvorbehalt für Vorhaben im Außenbereich 
 
Eine besondere Bedeutung kommt dem Flächennutzungs-
plan bei der Steuerung der Zulässigkeit von bestimmten 
Vorhaben im Außenbereich insbesondere Windkraftanla-
gen zu. Diese Vorhaben sind gemäß § 35 (3) Satz 3 Bau-
gesetzbuch im Außenbereich grundsätzlich zulässig, ihnen 
stehen jedoch in der Regel öffentliche Belange entgegen, 
soweit hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan 
(oder als Ziele der Raumordnung) eine Ausweisung an an-
derer Stelle erfolgt ist. 
 
Dieser sogenannte Planvorbehalt bedeutet konkret, wenn 
im Flächennutzungsplan Flächen für Windkraftanlagen 
(„Konzentrationszonen“) dargestellt sind, ist die Errichtung 
von Windkraftanlagen im übrigen Geltungsbereich des Flä-
chennutzungsplanes, d.h. im übrigen Gemeindegebiet nicht 
zulässig. Grundlage dieser Darstellung muss eine nach-
vollziehbare und begründete planerische Konzeption sein. 
Die Gemeinde Extertal macht ausdrücklich bei der Neuauf-
stellung des Flächennutzungs-planes von der o.g. Steue-
rungsmöglichkeit Gebrauch.  
Der Rat  hat in diesem Zusammenhang in seiner Sitzung 
am  16.10.2013 folgende Beschlüsse gefasst (Drucksache) 
2013/85 1. Ergänzung): 
 
1.  Das Ergebnis der „Landschaftspflegerischen Un-

tersuchung zur Ausweisung von Konzentrations-
zonen für Windenergieanlagen“ wird zustimmend 
zur Kenntnis genommen.  

2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, das o.g. Gut-
achten beim Verfahren der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes zur Anwendung zu brin-
gen.  

 
3.  Der Bürgermeister wird beauftragt, zur Unterset-

zung der „weichen Tabuzonen“ weitere vertiefen-
de Gutachten, insbesondere avifaunistische Gut-
achten, in Auftrag zu geben.  

 
Die Unterlagen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren ste-
hen der Öffentlichkeit im Ratsinformationssystem der Ge-
meinde Extertal im Internet zur Verfügung 
(www.extertal.de, Bürger/Info, Ratsarbeit, Sitzungen, Bau- 
und Planungsausschuss 19.03.2015) 
 
Der Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes bestehend aus der Planfassung und der der Planfas-
sung beizufügenden Begründung und dem Umweltbericht 
liegen 
 

im Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 
in der Zeit vom 

 
20.04 .2015 bis einschließlich 22.05.2015 

 
im Rathaus  der Gemeinde Extertal, Fachbereich „Pla-
nen und Bauen“, Mittelstraße 36, 32699 Extertal, 2. 
Obergeschoss, Raum 208, zu folgenden Zeiten zu je-
dermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
 

 
Montag, Dienstag, Mittwoch 
 
08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 Uhr -  16:00 Uhr 
Donnerstag     
08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
Freitag      
08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Während der o.g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zum Entwurf der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes schriftlich abgegeben oder zu Nieder-
schrift vorgetragen werden. 
 
Im Zusammenhang des Verfahrens der frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit über den Entwurf des Flächennut-
zungsplanes wird eine  
 

Bürgerversammlung 
am 14.04.2015 um 19.00 Uhr 

 
im Rathaus  der Gemeinde Extertal, Bürgersaal, Mittel-
straße 36, 32699 Extertal, Erdgeschoss 
 
durchgeführt. 
 
gez. 
 
Hoppenberg 
 
Extertal, 24.03.2015 
 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
 
 
 
140 Bebauungsplan Nr. 03/06  der Gemeinde Exter-

tal, OT  Bösingfeld, für das Gebiet „Richard-
Wagner-Straße“; Aufhebung des Bebauungs-
planes; Förmliche Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß    § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung hat in seiner Sitzung am          19.03. 2015 die in den 
Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 
3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) über die Aufhebung  des Be-
bauungsplanes Nr. 03/06  der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Richard-Wagner-Straße“, einge-
gangenen Stellungnahmen geprüft. 
 
In den Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sind 
keine Stellungnahmen eingegangen, die einer Fortsetzung 
des Aufhebungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 
03/06 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Richard-Wagner-Straße, entgegenstehen. 
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Daher hat der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemein-
deentwicklung den Beschluss gefasst, über das Verfahren 
der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/06 der Ge-
meinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Richard-
Wagner-Straße“, die Verfahren der förmlichen Beteiligung 
der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der förmlichen 
Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) durchzufüh-
ren. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/06  der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet 
„Richard-Wagner-Straße“, wird das Ziel verfolgt, dass die 
bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben nicht nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes, sondern nach den Form- und Verfahrensvorschrif-
ten des § 34 BauGB und der Bauordnung für das Land 
NRW erfolgen solle. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
03/06  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Richard-Wagner-Straße“, geht aus der beigefügten 
kartografischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 03/06  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Richard-Wagner-Straße“, bestehend aus der Auf-
hebungssatzung und der der Aufhebungssatzung beizufü-
genden Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der 
Zeit vom  
 

vom 20.04.2015 bis einschließlich 22.05.2015 
 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 03/06 der Gemeinde 
Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Richard-Wagner-
Straße“, in seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ 
eingesehen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 03/06  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Richard-Wagner-
Straße“, schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorge-
tragen werden.  
 
Folgende der Gemeinde bereits vorliegende umweltbezo-
gene Stellungnahmen / Materialien werden gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB mit ausgelegt: 
 

1. Name / Kurzbeschreibung: 
1.1 Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 

zum Bebauungsplan 
1.2 Kurzbeschreibung 

 
 

 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB beschreibt und 
bewertet im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplä-
nen das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Um-
weltbelange. Die Ermittlung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen erfolgt in der Umweltprüfung. 
Der Umweltbericht gibt eine hinreichende Darstellung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen eines Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplans und soll dabei vernünftige 
Planungsalternativen anbieten. Im Umweltbericht sind auch 
Informationen über für das Plangebiet relevante, förmlich 
festgelegte Ziele des Umweltschutzes darzustellen. 
 
Bei der Beschreibung der Umweltauswirkungen können 
neben den durch die Planung sich ergebenden Belastun-
gen auch die positiven Folgen im Umweltbericht dargestellt 
werden. Insgesamt ist es ein Instrument, um die erhebli-
chen Umweltauswirkungen und den Umgang mit den Um-
weltbelangen im Kontext der Bauleitplanung transparent 
darzustellen. 
 
Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht in der Bauleitpla-
nung Teil der Begründung eines Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplans und damit Gegenstand der Öffentlich-
keits- und der Behördenbeteiligung; er ist dem jeweiligen 
Verfahrensstand anzupassen. 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument, dem die Öf-
fentlichkeit und die Behörden sowie die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entnehmen können, wie die Gemeinde 
die Umweltprüfung durchgeführt hat. Insbesondere der zu 
einem Bebauungsplan erarbeitete Umweltbericht besitzt 
aufgrund der konkreten Festsetzungen zu einzelnen 
Grundstücken erhebliche Relevanz für Dritte. Daher muss 
er Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 
Umfang sie von den Umweltauswirkungen der getroffenen 
Festsetzungen eines Bebauungsplans betroffen sein kön-
nen. 
 
Die Gliederung der Begründung berücksichtigt, dass der 
Umweltbericht einerseits ein integraler Bestandteil ist, an-
dererseits ein gesonderter Teil der Begründung ist. Die in-
nere Gliederung des Umweltberichts orientiert sich an der 
Anlage 1 zum Baugesetzbuch. 
 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan zu berücksich-
tigen. Der Umweltbericht bereitet demnach die Abwägung 
vor, die Entscheidung über die zu berücksichtigenden Be-
lange erfolgt außerhalb des Umweltberichts. Die im Um-
weltbericht zusammengefassten Belange stehen in der 
Abwägung neben allen anderen in der Begründung darge-
stellten Belangen. Eine Bevorzugung findet nicht statt. 
 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 
BauGB besteht aus 
 
1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 
 
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der 
Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der ge-
planten Vorhaben, und 
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b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese 
Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden, 
 
2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 
ermittelt wurden, mit Angaben der 
 
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des der-
zeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerk-
male der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, 
 
b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der 
Planung, 
 
c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen und 
 
d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, 
 
3. folgenden zusätzlichen Angaben: 
 
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwende-
ten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel techni-
sche Lücken oder fehlende Kenntnisse, 
 
b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Bauleitplans auf die Umwelt und 
 
c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforder-
lichen Angaben nach dieser Anlage 
 
Zur Ermittlung von voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 
UVPG genannte Schutzgüter untersucht: 
 

• Schutzgut Mensch 
• Schutzgut Tiere und Pflanzen  
• Schutzgut Boden  
• Schutzgut Wasser  
• Schutzgut Klima 
• Schutzgut Luft 
• Schutzgut Landschaft 
• Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

 
2. Wechselwirkungen:  

2. Name/  Kurzbeschreibung: 
2.1 Eingegangene Stellungnahmen der Behörden 
im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1   
      BauGB 
2.2 Kurzbeschreibung 

 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4 Abs. 1 BauGB sieht vor, dass die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzufordern sind. Diese frühzeitige Behördenbetei-
ligung entspricht der früher informell durchgeführten Gro-
babstimmung. Als Grundlage für die frühzeitige Behörden-
beteiligung werden die Planungsziele beschrieben und der 
Geltungsbereich des Plangebiets dargestellt. Voraussichtli-
che Umweltkonflikte werden von der Planungsbehörde 
stichwortartig benannt. Die Festlegung des nach § 2 Abs.4 
BauGB erforderlichen Untersuchungsprogramms für die 
Umweltprüfung erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung.  
 
Im Zusammenwirken mit den möglicherweise berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
festgelegt, welche Umweltbereiche betroffen und daher in 
das Bauleitplanverfahren einzubeziehen sind. 
Abzuklären sind folgende Sachverhalte: 

 
a.) 
welche fachspezifischen Zielaussagen von Plänen, Pro-
grammen und Satzungen, sowie welche Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke berührter Gebiete von    gemeinschaftli-
cher Bedeutung bei der Planung zu berücksichtigen sind, 

 
b.) 
in welchem Umfang und Detaillierungsgrad, mit welchen 
Methoden und auf welcher rechtlichen Bewertungsgrundla-
ge die Ermittlung der Umweltauswirkungen erforderlich ist, 
 
c.) 
hinsichtlich welcher Auswirkungen Überwachungsmaß-
nahmen gemäß § 4c BauGB aus Sicht der Fachdienststel-
len erforderlich werden könnten, 
 
d.) 
welche Alternativen oder Varianten bei Planung, Ermitt-
lung, Bewertung und Abwägung zu berücksichtigen sind, 
 
e.) 
welche Behörde welche verfahrensrelevanten Unterlagen 
zur Verfügung stellen kann oder 
ggf. welche Teile des Umweltberichts selbst erarbeitet bzw. 
beauftragt werden. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurden von folgenden Behörden Stel-
lungnahmen im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung  abgegeben: 
 
a.) 
Stellungnahme des Kreises Lippe (Stellungnahme 
vom18.11.2014) 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
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Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
Die vom Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeent-
wicklung zur Auslegung bestimmten Planunterlagen kön-
nen im Ratsinformationssystem der Gemeinde Extertal 
eingesehen werden: www. extertal.de, Ratsarbeit, Sitzun-
gen, 19.03.2015, BPlGA, „Büroklammer“.  
 
gez. 
 
Hoppenberg 
Bürgermeister 
 
Extertal, 24.03.2015 
 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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141 Bebauungsplan Nr. 03/04  der Gemeinde Exter-

tal, OT  Bösingfeld, für das Gebiet „Rossel-
berg“; Aufhebung des Bebauungsplanes; 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß    § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung hat in seiner Sitzung am          19.03. 2015 die in den 
Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 
3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) über die Aufhebung  des Be-
bauungsplanes Nr. 03/04  der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Rosselberg“, eingegangenen Stel-
lungnahmen geprüft. 
 
In den Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sind 
keine Stellungnahmen eingegangen, die einer Fortsetzung 
des Aufhebungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 
03/04 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Rosselberg“, entgegenstehen. 
 
Daher hat der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemein-
deentwicklung den Beschluss gefasst, über das Verfahren 
der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/04 der Ge-
meinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Rossel-
berg“, die Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffent-
lichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der förmlichen Beteiligung 
der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) durchzuführen. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/04  der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Rossel-
berg“, wird das Ziel verfolgt, dass die bauplanungs- und 
bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nicht 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes, sondern 
nach den Form- und Verfahrensvorschriften des § 34 
BauGB und der Bauordnung für das Land NRW erfolgen 
solle. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
03/02  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Rosselberg“, geht aus der beigefügten kartografischen 
Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen Be-
kanntmachung ist. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 03/04  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Rosselberg“, bestehend aus der Aufhebungssat-
zung und der der Aufhebungssatzung beizufügenden Be-
gründung und dem Umweltbericht, liegen  in der Zeit vom  
 

vom 20.04.2015 bis einschließlich 22.05.2015 
 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
 
Donnerstag    
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 03/04 der Gemeinde 
Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Rosselberg“, in 
seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ eingese-
hen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 03/04  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Rosselberg“, schrift-
lich abgegeben oder zur Niederschrift vorgetragen werden.  
 
Folgende der Gemeinde bereits vorliegende umweltbezo-
gene Stellungnahmen / Materialien werden gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB mit ausgelegt: 
 

1. Name / Kurzbeschreibung: 
1.1 Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 

zum Bebauungsplan 
1.2 Kurzbeschreibung 

 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB beschreibt und 
bewertet im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplä-
nen das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Um-
weltbelange. Die Ermittlung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen erfolgt in der Umweltprüfung. 
 
Der Umweltbericht gibt eine hinreichende Darstellung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen eines Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplans und soll dabei vernünftige 
Planungsalternativen anbieten. Im Umweltbericht sind auch 
Informationen über für das Plangebiet relevante, förmlich 
festgelegte Ziele des Umweltschutzes darzustellen. 
 
Bei der Beschreibung der Umweltauswirkungen können 
neben den durch die Planung sich ergebenden Belastun-
gen auch die positiven Folgen im Umweltbericht dargestellt 
werden. Insgesamt ist es ein Instrument, um die erhebli-
chen Umweltauswirkungen und den Umgang mit den Um-
weltbelangen im Kontext der Bauleitplanung transparent 
darzustellen. 
 
Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht in der Bauleitpla-
nung Teil der Begründung eines Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplans und damit Gegenstand der Öffentlich-
keits- und der Behördenbeteiligung; er ist dem jeweiligen 
Verfahrensstand anzupassen. 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument, dem die Öf-
fentlichkeit und die Behörden sowie die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entnehmen können, wie die Gemeinde 
die Umweltprüfung durchgeführt hat. Insbesondere der zu 
einem Bebauungsplan erarbeitete Umweltbericht besitzt 
aufgrund der konkreten Festsetzungen zu einzelnen 
Grundstücken erhebliche Relevanz für Dritte. Daher muss 
er Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 
Umfang sie von den Umweltauswirkungen der getroffenen 
Festsetzungen eines Bebauungsplans betroffen sein kön-
nen. 
 
Die Gliederung der Begründung berücksichtigt, dass der 
Umweltbericht einerseits ein integraler Bestandteil ist, an-
dererseits ein gesonderter Teil der Begründung ist. Die in-
nere Gliederung des Umweltberichts orientiert sich an der 
Anlage 1 zum Baugesetzbuch. 
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Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan zu berücksich-
tigen. Der Umweltbericht bereitet demnach die Abwägung 
vor, die Entscheidung über die zu berücksichtigenden Be-
lange erfolgt außerhalb des Umweltberichts. Die im Um-
weltbericht zusammengefassten Belange stehen in der 
Abwägung neben allen anderen in der Begründung darge-
stellten Belangen. Eine Bevorzugung findet nicht statt. 
 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 
BauGB besteht aus 
 
1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 
 
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der 
Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der ge-
planten Vorhaben, und 
 
b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese 
Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden, 
 
2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 
ermittelt wurden, mit Angaben der 
 
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des der-
zeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerk-
male der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, 
 
b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der 
Planung, 
 
c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen und 
 
d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, 
 
3. folgenden zusätzlichen Angaben: 
 
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwende-
ten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel techni-
sche Lücken oder fehlende Kenntnisse, 
 
b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Bauleitplans auf die Umwelt und 
 
c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforder-
lichen Angaben nach dieser Anlage 
 
Zur Ermittlung von voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 
UVPG genannte Schutzgüter untersucht: 
 
 
 
 

 
• Schutzgut Mensch 
• Schutzgut Tiere und Pflanzen  
• Schutzgut Boden  
• Schutzgut Wasser  
• Schutzgut Klima 
• Schutzgut Luft 
• Schutzgut Landschaft 
• Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

 
2. Wechselwirkungen:  
 

2. Name/  Kurzbeschreibung: 
2.1 Eingegangene Stellungnahmen der Behörden 
im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1   
      BauGB 
2.2 Kurzbeschreibung 

 
§ 4 Abs. 1 BauGB sieht vor, dass die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzufordern sind. Diese frühzeitige Behördenbetei-
ligung entspricht der früher informell durchgeführten Gro-
babstimmung. Als Grundlage für die frühzeitige Behörden-
beteiligung werden die Planungsziele beschrieben und der 
Geltungsbereich des Plangebiets dargestellt. Voraussichtli-
che Umweltkonflikte werden von der Planungsbehörde 
stichwortartig benannt. Die Festlegung des nach § 2 Abs. 4 
BauGB erforderlichen Untersuchungsprogramms für die 
Umweltprüfung erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung.  
 
Im Zusammenwirken mit den möglicherweise berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
festgelegt, welche Umweltbereiche betroffen und daher in 
das Bauleitplanverfahren einzubeziehen sind. 
 
Abzuklären sind folgende Sachverhalte: 

 
a.) 
welche fachspezifischen Zielaussagen von Plänen, Pro-
grammen und Satzungen, sowie welche Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke berührter Gebiete von    gemeinschaftli-
cher Bedeutung bei der Planung zu berücksichtigen sind, 
 
b.) 
in welchem Umfang und Detaillierungsgrad, mit welchen 
Methoden und auf welcher rechtlichen Bewertungsgrundla-
ge die Ermittlung der Umweltauswirkungen erforderlich ist, 
 
c.) 
hinsichtlich welcher Auswirkungen Überwachungsmaß-
nahmen gemäß § 4c BauGB aus Sicht der Fachdienststel-
len erforderlich werden könnten, 
 
d.) 
welche Alternativen oder Varianten bei Planung, Ermitt-
lung, Bewertung und Abwägung zu berücksichtigen sind, 
 
e.) 
welche Behörde welche verfahrensrelevanten Unterlagen 
zur Verfügung stellen kann oder 
ggf. welche Teile des Umweltberichts selbst erarbeitet bzw. 
beauftragt werden. 
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurden von folgenden Behörden Stel-
lungnahmen im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung  abgegeben: 
 
a.) 
Stellungnahme des Kreises Lippe (Stellungnahme 
vom18.11.2014) 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
Die vom Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeent-
wicklung zur Auslegung bestimmten Planunterlagen kön-
nen im Ratsinformationssystem der Gemeinde Extertal 
eingesehen werden: www. extertal.de, Ratsarbeit, Sitzun-
gen, 19.03.2015, BPlGA, „Büroklammer“.  
 
gez. 
 
Hoppenberg 
Bürgermeister 
 
Extertal, 24.03.2015 
 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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142 Bebauungsplan Nr. 03/03  der Gemeinde Exter-

tal, OT  Bösingfeld, für das Gebiet „Hummer-
brucher Straße“; Aufhebung des Bebauungs-
planes; Förmliche Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß    § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung hat in seiner Sitzung am           19.03. 2015 die in den 
Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 
3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) über die Aufhebung  des Be-
bauungsplanes Nr. 03/03  der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Hummerbrucher Straße“, einge-
gangenen Stellungnahmen geprüft. 
 
In den Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sind 
keine Stellungnahmen eingegangen, die einer Fortsetzung 
des Aufhebungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 
03/03 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Hummerbrucher Straße“, entgegenstehen. 
 
Daher hat der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemein-
deentwicklung den Beschluss gefasst, über das Verfahren 
der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/03 der Ge-
meinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Hummer-
brucher Straße“, die Verfahren der förmlichen Beteiligung 
der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der förmlichen 
Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) durchzufüh-
ren. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/06  der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet 
„Richard-Wagner-Straße“, wird das Ziel verfolgt, dass die 
bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben nicht nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes, sondern nach den Form- und Verfahrensvorschrif-
ten des § 34 BauGB und der Bauordnung für das Land 
NRW erfolgen solle. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
03/03  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Hummerbrucher Straße“, geht aus der beigefügten 
kartografischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 03/03  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Hummerbrucher Straße“, bestehend aus der Auf-
hebungssatzung und der der Aufhebungssatzung beizufü-
genden Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der 
Zeit vom  
 

vom 20.04.2015 bis einschließlich 22.05.2015 
 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:30 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
08:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 03/03 der Gemeinde 
Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Hummerbrucher 
Straße“, in seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ 
eingesehen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 03/06  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Hummerbrucher 
Straße“, schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorge-
tragen werden.  
 
Folgende der Gemeinde bereits vorliegende umweltbezo-
gene Stellungnahmen / Materialien werden gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB mit ausgelegt: 
 

1. Name / Kurzbeschreibung: 
1.1 Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 

zum Bebauungsplan 
1.2 Kurzbeschreibung 

 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB beschreibt und 
bewertet im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplä-
nen das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Um-
weltbelange. Die Ermittlung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen erfolgt in der Umweltprüfung. 
 
Der Umweltbericht gibt eine hinreichende Darstellung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen eines Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplans und soll dabei vernünftige 
Planungsalternativen anbieten. Im Umweltbericht sind auch 
Informationen über für das Plangebiet relevante, förmlich 
festgelegte Ziele des Umweltschutzes darzustellen. 
 
Bei der Beschreibung der Umweltauswirkungen können 
neben den durch die Planung sich ergebenden Belastun-
gen auch die positiven Folgen im Umweltbericht dargestellt 
werden. Insgesamt ist es ein Instrument, um die erhebli-
chen Umweltauswirkungen und den Umgang mit den Um-
weltbelangen im Kontext der Bauleitplanung transparent 
darzustellen. 
 
Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht in der Bauleitpla-
nung Teil der Begründung eines Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplans und damit Gegenstand der Öffentlich-
keits- und der Behördenbeteiligung; er ist dem jeweiligen 
Verfahrensstand anzupassen. 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument, dem die Öf-
fentlichkeit und die Behörden sowie die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entnehmen können, wie die Gemeinde 
die Umweltprüfung durchgeführt hat. Insbesondere der zu 
einem Bebauungsplan erarbeitete Umweltbericht besitzt 
aufgrund der konkreten Festsetzungen zu einzelnen 
Grundstücken erhebliche Relevanz für Dritte. Daher muss 
er Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 
Umfang sie von den Umweltauswirkungen der getroffenen 
Festsetzungen eines Bebauungsplans betroffen sein kön-
nen. 
 
Die Gliederung der Begründung berücksichtigt, dass der 
Umweltbericht einerseits ein integraler Bestandteil ist, an-
dererseits ein gesonderter Teil der Begründung ist. Die in-
nere Gliederung des Umweltberichts orientiert sich an der 
Anlage 1 zum Baugesetzbuch. 
 
 
 



254 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan zu berücksich-
tigen. Der Umweltbericht bereitet demnach die Abwägung 
vor, die Entscheidung über die zu berücksichtigenden Be-
lange erfolgt außerhalb des Umweltberichts. Die im Um-
weltbericht zusammengefassten Belange stehen in der 
Abwägung neben allen anderen in der Begründung darge-
stellten Belangen. Eine Bevorzugung findet nicht statt. 
 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 
BauGB besteht aus 
 
1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 

 
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der 
Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der ge-
planten Vorhaben, und 
 
b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese 
Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden, 
 
2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 
ermittelt wurden, mit Angaben der 
 
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des der-
zeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerk-
male der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, 
 
b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der 
Planung, 
 
c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen und 
 
d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, 
 
3. folgenden zusätzlichen Angaben: 
 
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwende-
ten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel techni-
sche Lücken oder fehlende Kenntnisse, 
 
b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Bauleitplans auf die Umwelt und 
 
c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforder-
lichen Angaben nach dieser Anlage 
 
Zur Ermittlung von voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 
UVPG genannte Schutzgüter untersucht: 
 
 
 
 

 
• Schutzgut Mensch 
• Schutzgut Tiere und Pflanzen  
• Schutzgut Boden  
• Schutzgut Wasser  
• Schutzgut Klima 
• Schutzgut Luft 
• Schutzgut Landschaft 
• Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

 
2. Wechselwirkungen:  
 

2. Name/  Kurzbeschreibung: 
2.1 Eingegangene Stellungnahmen der Behörden 
im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1   
      BauGB 
2.2 Kurzbeschreibung 

 
§ 4 Abs. 1 BauGB sieht vor, dass die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzufordern sind. Diese frühzeitige Behördenbetei-
ligung entspricht der früher informell durchgeführten Gro-
babstimmung. Als Grundlage für die frühzeitige Behörden-
beteiligung werden die Planungsziele beschrieben und der 
Geltungsbereich des Plangebiets dargestellt. Voraussichtli-
che Umweltkonflikte werden von der Planungsbehörde 
stichwortartig benannt. Die Festlegung des nach § 2 Abs. 4 
BauGB erforderlichen Untersuchungsprogramms für die 
Umweltprüfung erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung.  
 
Im Zusammenwirken mit den möglicherweise berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
festgelegt, welche Umweltbereiche betroffen und daher in 
das Bauleitplanverfahren einzubeziehen sind. 
Abzuklären sind folgende Sachverhalte: 

 
a.) 
welche fachspezifischen Zielaussagen von Plänen, Pro-
grammen und Satzungen, sowie welche Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke berührter Gebiete von    gemeinschaftli-
cher Bedeutung bei der Planung zu berücksichtigen sind, 

 
b.) 
in welchem Umfang und Detaillierungsgrad, mit welchen 
Methoden und auf welcher rechtlichen Bewertungsgrundla-
ge die Ermittlung der Umweltauswirkungen erforderlich ist, 
 
c.) 
hinsichtlich welcher Auswirkungen Überwachungsmaß-
nahmen gemäß § 4c BauGB aus Sicht der Fachdienststel-
len erforderlich werden könnten, 
 
d.) 
welche Alternativen oder Varianten bei Planung, Ermitt-
lung, Bewertung und Abwägung zu berücksichtigen sind, 
 
e.) 
welche Behörde welche verfahrensrelevanten Unterlagen 
zur Verfügung stellen kann oder 
ggf. welche Teile des Umweltberichts selbst erarbeitet bzw. 
beauftragt werden. 
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurden von folgenden Behörden Stel-
lungnahmen im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung  abgegeben: 
 
a.) 
Stellungnahme des Kreises Lippe (Stellungnahme vom 
18.11.2014) 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
Die vom Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeent-
wicklung zur Auslegung bestimmten Planunterlagen kön-
nen im Ratsinformationssystem der Gemeinde Extertal 
eingesehen werden: www. extertal.de, Ratsarbeit, Sitzun-
gen, 19.03.2015, BPlGA, „Büroklammer“.  
 
gez. 
 
Hoppenberg 
Bürgermeister 
 
Extertal,  24.03.2015 
 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / D 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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143 Bebauungsplan Nr. 03/02  der Gemeinde Exter-

tal, OT  Bösingfeld, für das Gebiet „Hacke-
mack“; Aufhebung des Bebauungsplanes; 
Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß    § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung hat in seiner Sitzung am          19.03. 2015 die in den 
Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 
3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) über die Aufhebung  des Be-
bauungsplanes Nr. 03/02  der Gemeinde Extertal, OT Bö-
singfeld, für das Gebiet „Hackemack“, eingegangenen Stel-
lungnahmen geprüft. 
 
In den Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sind 
keine Stellungnahmen eingegangen, die einer Fortsetzung 
des Aufhebungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 
03/02 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Hackemack“, entgegenstehen. 
 
Daher hat der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemein-
deentwicklung den Beschluss gefasst, über das Verfahren 
der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/02 der Ge-
meinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Hacke-
mack“, die Verfahren der förmlichen Beteiligung der Öffent-
lichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der förmlichen Beteiligung 
der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) durchzuführen. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 03/02  der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Hacke-
mack“, wird das Ziel verfolgt, dass die bauplanungs- und 
bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nicht 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes, sondern 
nach den Form- und Verfahrensvorschriften des § 34 
BauGB und der Bauordnung für das Land NRW erfolgen 
solle. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
03/02  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Hackemack“, geht aus der beigefügten kartografi-
schen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen 
Bekanntmachung ist. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 03/02  der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das 
Gebiet „Hackemack“, bestehend aus der Aufhebungssat-
zung und der der Aufhebungssatzung beizufügenden Be-
gründung und dem Umweltbericht, liegen  in der Zeit vom  
 

vom 20.04.2015 bis einschließlich 22.05.2015 
 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
 
Donnerstag    
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
08:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 03/02 der Gemeinde 
Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Hackemack“, in 
seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ eingese-
hen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 03/02  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Hackemack“, schrift-
lich abgegeben oder zur Niederschrift vorgetragen werden.  
 
Folgende der Gemeinde bereits vorliegende umweltbezo-
gene Stellungnahmen / Materialien werden gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB mit ausgelegt: 
 

1. Name / Kurzbeschreibung: 
1.1 Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 

zum Bebauungsplan 
1.2 Kurzbeschreibung 

 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB beschreibt und 
bewertet im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplä-
nen das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Um-
weltbelange. Die Ermittlung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen erfolgt in der Umweltprüfung. 
 
Der Umweltbericht gibt eine hinreichende Darstellung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen eines Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplans und soll dabei vernünftige 
Planungsalternativen anbieten. Im Umweltbericht sind auch 
Informationen über für das Plangebiet relevante, förmlich 
festgelegte Ziele des Umweltschutzes darzustellen. 
 
Bei der Beschreibung der Umweltauswirkungen können 
neben den durch die Planung sich ergebenden Belastun-
gen auch die positiven Folgen im Umweltbericht dargestellt 
werden. Insgesamt ist es ein Instrument, um die erhebli-
chen Umweltauswirkungen und den Umgang mit den Um-
weltbelangen im Kontext der Bauleitplanung transparent 
darzustellen. 
 
Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht in der Bauleitpla-
nung Teil der Begründung eines Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplans und damit Gegenstand der Öffentlich-
keits- und der Behördenbeteiligung; er ist dem jeweiligen 
Verfahrensstand anzupassen. 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument, dem die Öf-
fentlichkeit und die Behörden sowie die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entnehmen können, wie die Gemeinde 
die Umweltprüfung durchgeführt hat. Insbesondere der zu 
einem Bebauungsplan erarbeitete Umweltbericht besitzt 
aufgrund der konkreten Festsetzungen zu einzelnen 
Grundstücken erhebliche Relevanz für Dritte. Daher muss 
er Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 
Umfang sie von den Umweltauswirkungen der getroffenen 
Festsetzungen eines Bebauungsplans betroffen sein kön-
nen. 
 
Die Gliederung der Begründung berücksichtigt, dass der 
Umweltbericht einerseits ein integraler Bestandteil ist, an-
dererseits ein gesonderter Teil der Begründung ist. Die in-
nere Gliederung des Umweltberichts orientiert sich an der 
Anlage 1 zum Baugesetzbuch. 
 
 
 
 



258 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan zu berücksich-
tigen. Der Umweltbericht bereitet demnach die Abwägung 
vor, die Entscheidung über die zu berücksichtigenden Be-
lange erfolgt außerhalb des Umweltberichts. Die im Um-
weltbericht zusammengefassten Belange stehen in der 
Abwägung neben allen anderen in der Begründung darge-
stellten Belangen. Eine Bevorzugung findet nicht statt. 
 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 
BauGB besteht aus 
 
1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 

 
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der 
Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der ge-
planten Vorhaben, und 
 
b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese 
Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden, 
 
2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 
ermittelt wurden, mit Angaben der 
 
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des der-
zeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerk-
male der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, 
 
b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der 
Planung, 
 
c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen und 
 
d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, 
 
3. folgenden zusätzlichen Angaben: 
 
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwende-
ten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel techni-
sche Lücken oder fehlende Kenntnisse, 
 
b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Bauleitplans auf die Umwelt und 
 
c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforder-
lichen Angaben nach dieser Anlage 
 
Zur Ermittlung von voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 
UVPG genannte Schutzgüter untersucht: 
 
 
 
 

 
• Schutzgut Mensch 
• Schutzgut Tiere und Pflanzen  
• Schutzgut Boden  
• Schutzgut Wasser  
• Schutzgut Klima 
• Schutzgut Luft 
• Schutzgut Landschaft 
• Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

 
2. Wechselwirkungen:  
 

2. Name/  Kurzbeschreibung: 
2.1 Eingegangene Stellungnahmen der Behörden 
im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1   
      BauGB 
2.2 Kurzbeschreibung 

 
§ 4 Abs. 1 BauGB sieht vor, dass die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzufordern sind. Diese frühzeitige Behördenbetei-
ligung entspricht der früher informell durchgeführten Gro-
babstimmung. Als Grundlage für die frühzeitige Behörden-
beteiligung werden die Planungsziele beschrieben und der 
Geltungsbereich des Plangebiets dargestellt. Voraussichtli-
che Umweltkonflikte werden von der Planungsbehörde 
stichwortartig benannt. Die Festlegung des nach § 2 Abs. 4 
BauGB erforderlichen Untersuchungsprogramms für die 
Umweltprüfung erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung.  
 
Im Zusammenwirken mit den möglicherweise berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
festgelegt, welche Umweltbereiche betroffen und daher in 
das Bauleitplanverfahren einzubeziehen sind. 
Abzuklären sind folgende Sachverhalte: 

 
a.) 
welche fachspezifischen Zielaussagen von Plänen, Pro-
grammen und Satzungen, sowie welche Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke berührter Gebiete von    gemeinschaftli-
cher Bedeutung bei der Planung zu berücksichtigen sind, 

 
b.) 
in welchem Umfang und Detaillierungsgrad, mit welchen 
Methoden und auf welcher rechtlichen Bewertungsgrundla-
ge die Ermittlung der Umweltauswirkungen erforderlich ist, 
 
c.) 
hinsichtlich welcher Auswirkungen Überwachungsmaß-
nahmen gemäß § 4c BauGB aus Sicht der Fachdienststel-
len erforderlich werden könnten, 
 
d.) 
welche Alternativen oder Varianten bei Planung, Ermitt-
lung, Bewertung und Abwägung zu berücksichtigen sind, 
 
e.) 
welche Behörde welche verfahrensrelevanten Unterlagen 
zur Verfügung stellen kann oder 
ggf. welche Teile des Umweltberichts selbst erarbeitet bzw. 
beauftragt werden. 
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurden von folgenden Behörden Stel-
lungnahmen im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung  abgegeben: 
 
a.) 
Stellungnahme des Kreises Lippe (Stellungnahme 
vom18.11.2014) 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
Die vom Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeent-
wicklung zur Auslegung bestimmten Planunterlagen kön-
nen im Ratsinformationssystem der Gemeinde Extertal 
eingesehen werden: www. extertal.de, Ratsarbeit, Sitzun-
gen, 19.03.2015, BPlGA, „Büroklammer“.  
 
gez 
 
Hoppenberg 
Bürgermeister 
 
Extertal, 24.03.2015 
 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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144 Bebauungsplan Nr. 02/02  der Gemeinde Exter-

tal, OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern 
Linderbruch“; Aufhebung des Bebauungspla-
nes; Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß    § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeentwick-
lung hat in seiner Sitzung am          19.03.2015 die in den 
Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 
3 Abs. 1 BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) über die Aufhebung  des Be-
bauungsplanes Nr. 02/02  der Gemeinde Extertal, OT As-
missen, für das Gebiet „Ortskern Linderbruch“, eingegan-
genen Stellungnahmen geprüft. 
 
In den Verfahren der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sind 
keine Stellungnahmen eingegangen, die einer Fortsetzung 
des Aufhebungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 
02/02 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Ortskern Linderbruch“, entgegenstehen. 
 
Daher hat der Ausschuss für Bauen, Planen und Gemein-
deentwicklung den Beschluss gefasst, über das Verfahren 
der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 02/02 der Ge-
meinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern 
Linderbruch“, die Verfahren der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der förmlichen Betei-
ligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) durchzuführen. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 02/02  der 
Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern 
Linderbruch“, wird das Ziel verfolgt, dass die bauplanungs- 
und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 
nicht nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes, son-
dern nach den Form- und Verfahrensvorschriften des § 34 
BauGB und der Bauordnung für das Land NRW erfolgen 
solle. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
02/02  der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Ge-
biet „Ortskern Linderbruch“, geht aus der beigefügten kar-
tografischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentli-
chen Bekanntmachung ist. 
 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes 
Nr. 02/02  der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das 
Gebiet „Ortskern Linderbruch“, bestehend aus der Aufhe-
bungssatzung und der der Aufhebungssatzung beizufü-
genden Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der 
Zeit vom  
 

vom 20.04.2015 bis einschließlich 22.05.2015 
 
im Rathaus der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 208, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
08:30 Uhr – 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
 

 
Zugleich kann der Bebauungsplan Nr. 02/02 der Gemeinde 
Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern Linder-
bruch“, in seiner „augenscheinlich bestehenden Fassung“ 
eingesehen werden. 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf der der Aufhebungssat-
zung des Bebauungsplanes Nr. 02/02  der Gemeinde Ex-
tertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Ortskern Linderbruch“, 
schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorgetragen 
werden.  
 
Folgende der Gemeinde bereits vorliegende umweltbezo-
gene Stellungnahmen / Materialien werden gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB mit ausgelegt: 
 

1. Name / Kurzbeschreibung: 
1.1 Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 

zum Bebauungsplan 
1.2 Kurzbeschreibung 

 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB beschreibt und 
bewertet im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplä-
nen das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Um-
weltbelange. Die Ermittlung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen erfolgt in der Umweltprüfung. 
 
Der Umweltbericht gibt eine hinreichende Darstellung der 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen eines Flächennut-
zungs- oder Bebauungsplans und soll dabei vernünftige 
Planungsalternativen anbieten. Im Umweltbericht sind auch 
Informationen über für das Plangebiet relevante, förmlich 
festgelegte Ziele des Umweltschutzes darzustellen. 
 
Bei der Beschreibung der Umweltauswirkungen können 
neben den durch die Planung sich ergebenden Belastun-
gen auch die positiven Folgen im Umweltbericht dargestellt 
werden. Insgesamt ist es ein Instrument, um die erhebli-
chen Umweltauswirkungen und den Umgang mit den Um-
weltbelangen im Kontext der Bauleitplanung transparent 
darzustellen. 
 
Nach § 2a BauGB ist der Umweltbericht in der Bauleitpla-
nung Teil der Begründung eines Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplans und damit Gegenstand der Öffentlich-
keits- und der Behördenbeteiligung; er ist dem jeweiligen 
Verfahrensstand anzupassen. 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument, dem die Öf-
fentlichkeit und die Behörden sowie die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange entnehmen können, wie die Gemeinde 
die Umweltprüfung durchgeführt hat. Insbesondere der zu 
einem Bebauungsplan erarbeitete Umweltbericht besitzt 
aufgrund der konkreten Festsetzungen zu einzelnen 
Grundstücken erhebliche Relevanz für Dritte. Daher muss 
er Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem 
Umfang sie von den Umweltauswirkungen der getroffenen 
Festsetzungen eines Bebauungsplans betroffen sein kön-
nen. 
 
Die Gliederung der Begründung berücksichtigt, dass der 
Umweltbericht einerseits ein integraler Bestandteil ist, an-
dererseits ein gesonderter Teil der Begründung ist. Die in-
nere Gliederung des Umweltberichts orientiert sich an der 
Anlage 1 zum Baugesetzbuch. 
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Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan zu berücksich-
tigen. Der Umweltbericht bereitet demnach die Abwägung 
vor, die Entscheidung über die zu berücksichtigenden Be-
lange erfolgt außerhalb des Umweltberichts. Die im Um-
weltbericht zusammengefassten Belange stehen in der 
Abwägung neben allen anderen in der Begründung darge-
stellten Belangen. Eine Bevorzugung findet nicht statt. 
 
Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 
BauGB besteht aus 
 
1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 

 
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
des Bauleitplans, einschließlich der Beschreibung der 
Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art 
und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der ge-
planten Vorhaben, und 
 
b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 
den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese 
Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden, 
 
2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 
ermittelt wurden, mit Angaben der 
 
a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des der-
zeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerk-
male der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, 
 
b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der 
Planung, 
 
c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen und 
 
d) in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, 
 
3. folgenden zusätzlichen Angaben: 
 
a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwende-
ten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie 
Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel techni-
sche Lücken oder fehlende Kenntnisse, 
 
b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung 
des Bauleitplans auf die Umwelt und 
 
c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforder-
lichen Angaben nach dieser Anlage 
 
Zur Ermittlung von voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen werden in der Umweltprüfung die in § 2 
UVPG genannte Schutzgüter untersucht: 
 
 
 
 

 
• Schutzgut Mensch 
• Schutzgut Tiere und Pflanzen  
• Schutzgut Boden  
• Schutzgut Wasser  
• Schutzgut Klima 
• Schutzgut Luft 
• Schutzgut Landschaft 
• Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

 
2. Wechselwirkungen:  
 

2. Name/  Kurzbeschreibung: 
2.1 Eingegangene Stellungnahmen der Behörden 
im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1   
      BauGB 
2.2 Kurzbeschreibung 

 
§ 4 Abs. 1 BauGB sieht vor, dass die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, entsprechend § 3 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufzufordern sind. Diese frühzeitige Behördenbetei-
ligung entspricht der früher informell durchgeführten Gro-
babstimmung. Als Grundlage für die frühzeitige Behörden-
beteiligung werden die Planungsziele beschrieben und der 
Geltungsbereich des Plangebiets dargestellt. Voraussichtli-
che Umweltkonflikte werden von der Planungsbehörde 
stichwortartig benannt. Die Festlegung des nach § 2 Abs. 4 
BauGB erforderlichen Untersuchungsprogramms für die 
Umweltprüfung erfolgt im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung.  
 
Im Zusammenwirken mit den möglicherweise berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
festgelegt, welche Umweltbereiche betroffen und daher in 
das Bauleitplanverfahren einzubeziehen sind. 
Abzuklären sind folgende Sachverhalte: 
 
a.) 
welche fachspezifischen Zielaussagen von Plänen, Pro-
grammen und Satzungen, sowie welche Erhaltungsziele 
und Schutzzwecke berührter Gebiete von    gemeinschaftli-
cher Bedeutung bei der Planung zu berücksichtigen sind, 

 
b.) 
in welchem Umfang und Detaillierungsgrad, mit welchen 
Methoden und auf welcher rechtlichen Bewertungsgrundla-
ge die Ermittlung der Umweltauswirkungen erforderlich ist, 
 
c.) 
hinsichtlich welcher Auswirkungen Überwachungsmaß-
nahmen gemäß § 4c BauGB aus Sicht der Fachdienststel-
len erforderlich werden könnten, 
 
d.) 
welche Alternativen oder Varianten bei Planung, Ermitt-
lung, Bewertung und Abwägung zu berücksichtigen sind, 
 
e.) 
welche Behörde welche verfahrensrelevanten Unterlagen 
zur Verfügung stellen kann oder 
ggf. welche Teile des Umweltberichts selbst erarbeitet bzw. 
beauftragt werden. 
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurden von folgenden Behörden Stel-
lungnahmen im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung  abgegeben: 
 
a.) 
Stellungnahme des Kreises Lippe (Stellungnahme 
vom18.11.2014) 
 
Hinweis: 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
Die vom Ausschuss für Bauen, Planen und Gemeindeent-
wicklung zur Auslegung bestimmten Planunterlagen kön-
nen im Ratsinformationssystem der Gemeinde Extertal 
eingesehen werden: www. extertal.de, Ratsarbeit, Sitzun-
gen, 19.03.2015, BPlGA, „Büroklammer“.  
 
Gez. 
 
Hoppenberg 
Bürgermeister 
 
Extertal, 24.03.2015 
 
 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
145 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Horn- Bad 
Meinberg (Straßenreinigungs- und Gebühren-
satzung) vom 31.03.2015 

 
Auf Grund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein- Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666), und der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reini-
gung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 
18.12.1975 (GV NW S. 706) und der §§ 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), jeweils in der zur 
Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Horn- Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 26.03.2015 folgende 6. Sat-
zung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Horn- Bad Meinberg (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) vom 19.07.2007 beschlossen: 
 
I. 
§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
Abs. 8 wird wie folgt geändert: 
 
Bei Durchführung des Winterdienstes durch die Stadt Horn- 
Bad Meinberg beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je 
Meter Straßenlänge (Absatz 1) 
 
ab 01.01.2015 
1,00 € 
 
II. 
Anlage zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
 
Das Straßenverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

 
Folgende Straßen werden hinzugefügt: 
Kuckucksburg Ja  Nein 2 *Ab Wid-

mung zur 
Stadtstr. 

Lippestraße Ja  Nein 2 Im Be-
reich der 
Bebauung 

Industriepark Ja  Nein 1 Im Be-
reich der 
Bebauung 

Isermann-
straße 

Ja  Nein 3  

*(1) erst ab Widmung Durchführung des Winterdienstes 
 
§ 10 
Inkrafttreten 
 
Diese 6. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2015 rückwir-
kend in Kraft.  
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 6. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Stadt Horn- Bad Meinberg 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 31.03.2015  
 
Stadt Horn- Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
 
 
 
146 Satzung über die Erhebung von Vergnügungs-

steuer in der Stadt Horn-Bad Meinberg (Ver-
gnügungssteuersatzung) vom 31.03.2015 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), in 
der z. Zt. gültigen Fassung und der §§ 1 bis 3 und § 20 
Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW S. 712/SGV NRW 610), in der z. Zt. gültigen 
Fassung, hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in sei-
ner Sitzung am 26.03.2015 folgende Vergnügungssteuer-
satzung beschlossen: 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 
Steuergegenstand 
 
Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Horn-
Bad Meinberg veranstalteten nachfolgenden Vergnügun-
gen (Veranstaltungen): 
 
1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art; 
 
 

Hubertusweg Ja  Nein 2 bis einschl. 
HsNr. 6 

Köhlerberg Ja  Nein 3 bis einschl. 
HsNr. 7 



266 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
2. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnli-
cher Art; 
 
3. Vorführungen von pornographischen und ähnli-
chen Filmen oder Bildern – auch in Kabinen –; 
 
4. Sex- und Erotikmessen 
 
5.  Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in 
Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen Einrichtungen; 
 
6. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , 
Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in 
 
a)  Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
 
b)  Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Ver-
eins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen 
für jeden zugänglichen Orten. 
 
Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcom-
puter, die überwiegend zum individuellen Spielen oder zum 
gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Inter-
net verwendet werden. 
 
§ 2 
Steuerfreie Veranstaltungen 
 
Steuerfrei sind 
 
1. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbs-
mäßige Veranstaltungen von Vereinen; 
 
2. Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen 
Parteien und Organisationen sowie von Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe; 
 
3. Veranstaltungen, deren Überschuss ausschließ-
lich und unmittelbar zu mildtätigen oder gemeinnützigen 
Zwecken im Sinne der §§ 52, 53 AO verwendet wird, wenn 
der Zweck bei der Anmeldung nach § 9 angegeben worden 
ist und der verwendete Betrag mindestens die Höhe der 
Steuer erreicht; 
 
4. das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 6 im Rah-
men von Volksbelustigungen, Jahrmärkten, Kirmessen und 
ähnlichen Veranstaltungen. 
 
§ 3 
Steuerschuldner 
 
(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veran-
staltung (Veranstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 6 ist der 
Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. Halter ist der 
Eigentümer der Apparate (Aufsteller) bzw. derjenige, dem 
die Apparate zur Nutzung überlassen sind. 
 
(2) Neben dem Veranstalter ist auch derjenige Steu-
erschuldner, dem aufgrund ordnungsrechtlicher Vorschrif-
ten die Spielhallen-, Aufstell- oder Gaststättenerlaubnis er-
teilt wurde, sowie der Inhaber der Räume oder Grundstü-
cke, in oder auf denen die Veranstaltung stattfindet. 
 
(3) Mehrere Steuerschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
II. Bemessungsgrundlage und Steuersätze 
 
 

 
§ 4 
Besteuerung nach Eintrittsgeldern 
 
(1) Wird für eine Veranstaltung ein Eintrittsgeld erho-
ben, so ist der Veranstalter verpflichtet, Eintrittskarten oder 
sonstige Ausweise, die im Sinne dieser Satzung als Ein-
trittskarten gelten, auszugeben. Diese müssen die Höhe 
des Eintrittsgeldes beziffern. Bei der Anmeldung der Ver-
anstaltung (§ 9) hat der Veranstalter die Eintrittskarten oder 
sonstigen Ausweise, die zu der Veranstaltung ausgegeben 
werden sollen, der Stadt Horn-Bad Meinberg vorzulegen. 
 
(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, auf die Eintritts-
preise sowie gegebenenfalls auf Art und Wert der Zugaben 
nach Abs. 5 am Eingang zu den Veranstaltungsräumen 
und an der Kasse in geeigneter Weise an für die Besucher 
leicht sichtbarer Stelle hinzuweisen. 
 
(3) Über die ausgegebenen Eintrittskarten oder sons-
tigen Ausweise hat der Veranstalter für jede Veranstaltung 
einen Nachweis zu führen. Dieser ist sechs Monate lang 
aufzubewahren und der Stadt Horn-Bad Meinberg auf Ver-
langen vorzulegen. 
 
(4) Die Abrechnung der Eintrittskarten ist der Stadt 
Horn-Bad Meinberg binnen 7 Werktagen nach der Veran-
staltung, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen 
monatlich bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Kalen-
dermonats vorzulegen. 
 
(5) Die Steuer wird nach dem auf der Karte angege-
benen Preis und der Zahl der ausgegebenen Eintrittskarten 
berechnet. Sie ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn 
dieses höher ist als der auf der Eintrittskarte angegebene 
Preis. Entgelt ist die gesamte Vergütung, die vor, während 
oder nach der Veranstaltung für die Teilnahme erhoben 
wird. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene Beträge für 
Speisen und Getränke oder sonstige Zugaben bleiben bei 
der Steuerberechnung außer Ansatz. Sofern der Wert der 
den Teilnehmern gewährten Zugaben nicht exakt ermittelt 
werden kann, legt die Stadt den Abzugsbetrag nach Satz 4 
unter Würdigung aller Umstände pauschal fest. 
 
(6) Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. des Eintrittsprei-
ses oder Entgelts. Die Stadt Horn-Bad Meinberg kann den 
Veranstalter vom Nachweis der Anzahl der ausgegebenen 
Eintrittskarten und ihrer Preise befreien und den Steuerbe-
trag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzel-
fall besonders schwierig ist. 
 
§ 5 
Besteuerung nach dem Spielumsatz 
 
(1) Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Einrich-
tungen erfolgt die Besteuerung nach dem Spielumsatz. 
Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spiel-
beträge abzüglich Ausschüttungsbetrag. 
 
(2) Der Spielumsatz ist der Stadt Horn-Bad Meinberg 
spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu erklären. 
Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die 
Erklärungen monatlich bis zum 7. Werktag des nachfol-
genden Monats abzugeben.  
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(3) Der Steuersatz beträgt 6 v. H. Die Stadt Horn-Bad 
Meinberg kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis 
der Höhe des Spielumsatzes befreien und den Steuerbe-
trag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzel-
fall besonders schwierig ist. 
 
§ 6 
Nach der Größe des benutzten Raumes 
 
(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 2 ist die 
Steuer nach der Größe des benutzten Raumes zu erheben, 
wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Rau-
mes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die 
Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume ein-
schließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Kü-
che, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechen-
des gilt für Veranstaltungen im Freien. 
 
(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und ange-
fangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in ge-
schlossenen Räumen 2,50 Euro. Bei Veranstaltungen im 
Freien beträgt die Steuer 1,00 Euro je Veranstaltungstag 
und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsflä-
che. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein 
Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt. 
Die Stadt Horn-Bad Meinberg kann den Steuerbetrag mit 
dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der 
Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist. 
 
§ 7 
Nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate 
 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Ge-
schicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten 
bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach 
dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmög-
lichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis ist der Betrag 
der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Dieser errechnet 
sich aus der elektronisch gezählten Kasse zzgl. Röhren- 
bzw. Geldschein-Dispenser-Entnahme (sog. Fehlbetrag), 
abzüglich Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser-Auffüllung, 
Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld. 
 
(2) Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, 
so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. Apparate 
mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen 
gleichzeitig zwei oder mehr Spielvorgänge ausgelöst wer-
den können. 
 
(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle 
eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so wird die 
Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben. 
 
(4) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines 
Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung hinsicht-
lich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis 
zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich 
anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfer-
nung eines Apparates gilt als Tag der Beendigung des Hal-
tens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein Apparatetausch 
im Sinne des Abs. 3 braucht nicht angezeigt zu werden. 
 
(5) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen 
Kalendermonat bei der Aufstellung 
 
 
 
 

 
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 
Nr. 6 a) bei 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit  

19 v.H. des Einspielergebnisses 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 

50 Euro 
 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 
b) bei 
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 

19 v.H. des Einspielergebnisses 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 

25 Euro 
 
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen 
Orten (§ 1 Nr. 6 a und b)  
bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Men-
schen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Ver-
herrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder porno-
graphische und die Würde des Menschen verletzende 
Praktiken zum Gegenstand haben 

500 Euro 
 
§ 8 
Nach der Roheinnahme 
 
(1) Die Steuer ist, soweit sie nicht nach den Vorschrif-
ten der §§ 4 bis 7 festzusetzen ist, nach der Roheinnahme 
zu berechnen. Als Roheinnahme gelten sämtliche vom 
Veranstalter gemäß § 4 Abs. 5 von den Teilnehmern erho-
benen Entgelte. 
 
(2) Die Roheinnahmen sind der Stadt Horn-Bad 
Meinberg spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung 
zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstal-
tungen sind die Erklärungen monatlich bis zum 7. Werktag 
des nachfolgenden Monats abzugeben. 
 
(3) Der Steuersatz beträgt 22 v. H. Die Stadt Horn-
Bad Meinberg kann den Veranstalter von dem Einzelnach-
weis der Höhe der Roheinnahme befreien und den Steuer-
betrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Ein-
zelfalle besonders schwierig ist. 
 
III. Gemeinsame Bestimmungen 
 
§ 9 
Anmeldung und Sicherheitsleistung 
 
(1) Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 5 sind spä-
testens zwei Wochen vor deren Beginn bei der Stadt Horn-
Bad Meinberg schriftlich anzumelden. Bei unvorbereiteten 
und nicht vorherzusehenden Veranstaltungen ist die An-
meldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werkta-
ge nachzuholen. Veränderungen, die sich auf die Höhe der 
Steuer auswirken, sind umgehend anzuzeigen. 
 
(2) Bei mehreren aufeinander folgenden oder regel-
mäßig stattfindenden Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 – 3 
eines Veranstalters am selben Veranstaltungsort ist eine 
einmalige Anmeldung ausreichend. Im Einzelfall können 
abweichende Regelungen getroffen werden. 
 
(3) Die Stadt Horn-Bad Meinberg ist berechtigt, eine 
Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen Steuer-
schuld zu verlangen.  
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§ 10 
Entstehung des Steueranspruches 
 
Der Vergnügungssteueranspruch entsteht mit Abschluss 
der Veranstaltung, im Falle der Besteuerung nach § 7 mit 
der Aufstellung des Apparates an den in § 1 Nr. 6 genann-
ten Orten. 
 
§ 11 
Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Die Steuer wird mit Steuerbescheid festgesetzt 
und ist innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides zu entrichten.  
 
(2) Die Stadt Horn-Bad Meinberg ist berechtigt, bei 
regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die Steuer 
für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen. 
In diesen Fällen ist die Steuer für das jeweilige Kalender-
vierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November zu entrichten. Die Steuer kann auf Antrag zu je 
einem Zwölftel des Jahresbetrages am 15. jeden Kalen-
dermonats entrichtet werden. 
 
(3) Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne 
des § 7 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis zum 15. 
Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres der Stadt eine 
Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
einzureichen. Bei der Besteuerung nach den Einspieler-
gebnissen sind den Steuererklärungen Zählwerk-
Ausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizu-
fügen, die als Angaben mindestens Geräteart, Gerätetyp, 
Zulassungsnummer, die fortlaufende Nummer des Zähl-
werkausdruckes und die für eine Besteuerung nach § 7 
notwendigen Angaben enthalten müssen. 
 
§ 12 
Verspätungszuschlag und Steuerschätzung  
 
(1) Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei 
Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe einer Steu-
ererklärung erfolgt nach der Vorschrift des § 152 der Abga-
benordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Soweit die Stadt die Besteuerungsgrundlagen 
nicht ermitteln oder berechnen kann, kann sie sie schätzen. 
Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
§ 13 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 
 
Die Stadt ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der 
Steuererklärungen und zur Feststellung von Steuertatbe-
ständen die Veranstaltungsräume zu betreten, Geschäfts-
unterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerk-
ausdrucke zu verlangen. 
 
§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 - in der aktuell geltenden 
Fassung - handelt, wer als Veranstalter vorsätzlich oder 
leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen 
zuwiderhandelt: 
 

 
1. § 4 Abs. 1: Ausgabe von Eintrittskarten 
 
2. § 4 Abs. 2: Hinweis auf die Eintrittspreise  
 
3. § 4 Abs. 1: Vorlage der Eintrittskarten bei 
der Anmeldung der Veranstaltung 
 
4. § 4 Abs. 3: Führung und Aufbewahrung des 
Nachweises über die ausgegebenen Eintrittskarten  
 
5. § 4 Abs. 4: Abrechnung der Eintrittskarten 
 
6. § 5 Abs. 2: Erklärung des Spielumsatzes 
 
7. § 7 Abs. 4: Anzeige der erstmaligen Aufstel-
lung eines Spielapparates sowie Änderung (Erhöhung) des 
Apparatebestandes 
 
8. § 8 Abs. 2: Erklärung der Roheinnahmen 
 
9. § 9 Abs. 1: Anmeldung der Veranstaltung 
und umgehende Anzeige von steuererhöhenden Änderun-
gen 
 
10. § 11 Abs. 3: Einreichung der Steuererklärung 
 
11. § 11 Abs. 3: Einreichung der Zählwerk-
ausdrucke 
 
§ 15  
In-Kraft-Treten 
 
Die Satzung tritt zum 1. Mai 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in 
der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 23.02.2007 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Vergnü-
gungssteuer in der Stadt Horn-Bad Meinberg (Vergnü-
gungssteuersatzung) wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 31.03.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Stadt Lügde 
 
147 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Lügde – Sachlicher Teilflächennut-
zungsplan Windenergie 
a) Änderungsbeschluss 
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
a) Änderungsbeschluss  
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
der Stadt Lügde beschließt die Einleitung des Verfahrens 
zur 26. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Lügde (sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie) 
nach § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB). Mit der 
Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung 
von Konzentrationszonen für die Nutzung der Windenergie 
im Stadtgebiet Lügde beabsichtigt, mit der Folge, dass 
Windenergieanlagen außerhalb der Konzentrationszonen 
gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB in der Regel nicht zulässig 
sind. Die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
zieht sich auf das gesamte Stadtgebiet.“  
 
b) frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
„Auf der Grundlage der definierten Tabukriterien beschließt 
der Ausschuss im Rahmen der 26. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes – Sachlicher Teilflächennutzungsplan 
Windenergie – die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB nach den üblichen Regularien (öf-
fentliche Versammlung mit nachgeschalteter Anhörungs-
frist) durchzuführen.“  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 BauGB wird nach folgenden Regelungen durchgeführt: 
 
1. Die Öffentlichkeit wird durch ortsübliche Bekanntma-

chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und 
seiner Städte und Gemeinden – zu einer öffentlichen 
Versammlung mit einer Frist von mindestens einer 
Woche geladen. Rechtzeitig vor der Versammlung er-
hält die örtliche Presse Informationen über den Darle-
gungsgegenstand. Ferner werden die Mitglieder des 
Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
über diesen Termin informiert.  

2. In der Versammlung wird über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung sowie über die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Der Öf-
fentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben.  

3. Ergänzend können dazu Äußerungen der Öffentlich-
keit in der auf die öffentliche Versammlung folgenden 
Woche schriftlich oder zur Niederschrift im Fachbe-
reich Planen und Bauen der Stadt Lügde während der 
allgemeinen Dienststunden eingereicht werden. Sie 
werden dem Einsender gegenüber nicht beschieden. 
Diese Anhörung ersetzt nicht das förmliche Verfahren 
nach § 3 Abs. 2 BauGB.  

4. Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit sind bei der Erarbeitung des Vorentwurfes 
nach städtebaulichen Gesichtspunkten auszuwerten 
und entsprechend zu berücksichtigen. Der Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Planen und Bauen ist über das 
Ergebnis zu informieren.  

 
 
 

 
Die öffentliche Versammlung, zu der hiermit eingeladen 
wird, findet statt am  
 

Mittwoch, den 22.04.2015 um 19.00 Uhr 
 
im Dorfgemeinschaftshaus Rischenau, Hauptstr. 36, 32676 
Lügde. 
 
Die unter Ziffer 3 aufgeführten Äußerungen können in der 
Zeit vom 23.04.2015 bis einschl. 29.04.2015 bei der Stadt 
Lügde, Fachbereich Planen und Bauen, Am Markt 1, 32676 
Lügde während der allgemeinen Dienststunden vorge-
bracht werden:  
 
montags   07.30 Uhr – 12.45 Uhr u. 
                                          14.00 Uhr – 18.00 Uhr, 
dienstags u. mittwochs 07.30 Uhr – 12.45 Uhr, 
donnerstags  07.30 Uhr – 12.45 Uhr u. 
   14.00 Uhr – 16.00 Uhr u.  
freitags    07.30 Uhr- 12.00 Uhr. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Nach § 3 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW wird hiermit 
bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehenden Beschlüsse 
zur 26. Änderung des Flächennutzungsplanes (sachlicher 
Teilflächennutzungsplan Windenergie) mit den Beschlüs-
sen, die der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und 
Bauen in seinen Sitzungen vom 12.05.2014 und  vom 
02.02.2015 gefasst hat, übereinstimmt und dass die nach § 
2 Abs. 1 und 2 BekanntmachungVO NRW einzuhaltenden 
Formvorschriften eingehalten wurden.   
 
Die Bekanntmachung der vorstehenden Beschlüsse wird 
hiermit angeordnet.  
 
Vorstehende Beschlüsse des Ausschusses für Stadtent-
wicklung, Planen und Bauen werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Lügde, 01.04.2015 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
148 Haushaltssatzung der Stadt Schieder-

Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2015 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.11.1994 (GV NW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg mit 
Beschluss vom 05.03.2015 folgende Haushaltssatzung er-
lassen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die zur 
Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schieder-Schwalenberg 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leis-
tenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit  
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 16.452.800 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
auf 

 
17.898.700 € 

im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 
15.194.650 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 
16.139.650 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 

 
1.286.000 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 

 
1.831.500 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 

 
61.500 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 

 
530.000 € 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird auf 60.000 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 250.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf 1.445.900 € festgesetzt. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
17.000.000 € festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebe-
satzsatzung vom 30.09.2014 für das Haushaltsjahr 2015 
festgesetzt worden; deren Angabe erfolgt an dieser Stelle 
deklaratorisch: 
 
1. Grundsteuer  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) auf 
 
285 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 
auf 

 
535 v.H. 

2. Gewerbesteuer 418 v.H. 
 

§ 7 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushalt-
sausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die im Haus-
haltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaß-
nahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans um-
zusetzen. 
 

§ 8 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, 
wenn sie im Einzelfall mehr als 20.000 € betragen. 
 

§ 9 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-
Vermerk: 
kw-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des/r 
Stelleninhabers/in. 
ku-Vermerk: Die Stelle wird nach Ausscheiden des/r Stel-
leninhabers/in umgewandelt. 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 
80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 
06.03.2015 angezeigt worden. Die nach § 76 GO NRW er-
forderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzep-
tes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbe-
hörde in Detmold mit Verfügung vom 16.03.2015 erteilt 
worden. 
 
Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept 
liegen zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten der 
Verwaltung im Rat- und Bürgerhaus Schieder, Domäne 3, 
Zimmer 24 öffentlich aus und sind unter www.schieder-
schwalenberg.de im Internet verfügbar. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 24. März 2015 
 
 
    Gert Klaus 
- Bürgermeister - 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Gemeinde Schlangen 
 
149 Redaktionelle Berichtigung der 6. Änderung 

des Bebauungsplans Nr. S 7 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet nördlich der Parkstraße 
und südlich der Grund- und Hauptschule im 
Ortsteil Schlangen 

 
Die Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 7 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet nördlich der Parkstraße und südlich der 
Grund- und Hauptschule - im Ortsteil Schlangen, welche im 
Kreisblatt Nr. 38 vom 10.09.2014 als 5. Änderung veröf-
fentlicht wurde, wird hiermit auf die 6. Änderung berichtigt. 
 
Schlangen, 26.03.2015 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
Ulrich Knorr 
 

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 7 im Ortsteil  
Schlagen der Gemeinde Schlangen 

 

 
Kr.Bl.Lippe 10.04.2015 
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Jobcenter Lippe 
 
150 Öffentliche Zustellung eines Rückforderungs-

bescheides vom 18.03.2015 für die Zeit vom 
01.09.2014 bis 28.02.2015 an Herrn Carlos Uli-
ana 

 
An Herrn Carlos Uliana ist am 18.03.2015 unter dem Ak-
tenzeichen 6.210.2.20.24.0281.3 ein Rückforderungsbe-
scheid erlassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herrn Car-
los Uliana unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Detmold, Wirtschaftliche Hilfen, Wittekindstr. 2, in 
32758 Detmold, Zimmer 255 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 18.03.2015 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Petra Deppe 
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151 Öffentliche Zustellung eines Versagungsbe-

scheides vom 17.03.2015 für die Zeit ab 
01.04.2015 an Herrn Marian Budu 

 
An Herrn Marian Budu ist am 17.03.2015 unter dem Akten-
zeichen 6.230.2.20.07.0420.0 ein Versagungsbescheid er-
lassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herr Marian 
Budu unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Lemgo, Wirtschaftliche Hilfen, Steinweg 12, in 
32657 Lemgo, Zimmer 103 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Lemgo, den 23.03.2015 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Andrea Cömert 
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152 Öffentliche Zustellung eines Versagungsbe-

scheides vom 24.03.2015 ab der Zeit vom 
01.04.2015 an Herrn Alexandru Tevanov 

 
An Herrn Alexandru Tevanov ist am 24.03.2015 unter dem 
Aktenzeichen 6.230.2.20.26.0038.5 ein Versagungsbe-
scheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herrn Ale-
xandru Tevanov unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Lemgo, Wirtschaftliche Hilfen, Steinweg 12, in 
32657 Lemgo, Zimmer 105 während der üblichen Dienst-
zeiten in Empfang nehmen. 
 
Lemgo, den 30.03.2015 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Manuel Knaup 
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Sparkasse Lemgo 
 
153 3. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 

des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuf-
len und Lemgo am Mittwoch, 15. April 2015, 
15.00 Uhr 

 
Die 3. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 
des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lem-
go findet am 
 
Mittwoch, 15. April 2015, 15.00 Uhr, 
im Sitzungsraum 406-409 der Sparkasse Lemgo, 
Mittelstraße 73-79, 32657 Lemgo, 
 
statt. 
 
TOP 1: Bericht des Vorstandes zur Geschäfts-

lage 
 
TOP 2: Beschluss über die Verwendung des 

Jahresüberschusses 2014 
 
TOP 3: Bericht des Vorstandes und  
 Verwaltungsrates über die Einhaltung 
 der Empfehlungen des „Corporate 
 Governance Kodex für Sparkassen in 
 Nordrhein-Westfalen“ 
 
TOP 4: Beschluss über die Entlastung der Or-

gane der Sparkasse Lemgo 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 
bis 31. Dezember 2014 

 
TOP 5: Verschiedenes 
 
Lemgo, 31. März 2015 
 
 
Elfriede Stüwe-Kobusch 
1. Stv. Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,82 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


